
Diagnoseschlüssel  mit denen gemäß der Kassenärztlichen Vereinigung über besondere 

Verordnungsbedarfe/Langfristiger Heilmittelbedarf Stand Januar 2020 Therapien aus dem 

Bereich Krankengymnastik, Ergotherapie oder Logopädie als sogenannter „Langfristiger 

Heilmittelbedarf“ verordnet werden können ohne das Budget des verordnenden Arztes zu 

belasten, sofern eine dazu passende Diagnose (Gelb hervorgehoben) vorliegt. 

 

 

 

 
 

Alle anderen Formen der Therapie, die nicht mit den obigen Kürzeln (ZN1/ZN2, 

EN1/EN2/PS1/SP1) zu kodieren sind, sind davon ausgenommen. 
 


